
IV / 2 

Stand: Dezember 2000  1 von 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsverordnung 
 
 
 

über die Bildung von Schulbezirken und 
 

Schuleinzugsbereichen für die öffentlichen 
 

Schulen der Stadt Kamen 
 

in der Fassung der Bekanntmachung 
 

vom 12. Dezember 2000 
 
 
 
 
Aufgrund des § 9 Abs. 1 und Abs. 2 Buchstabe a) Schulverwaltungsgesetz (SchVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.1985 (GV NRW S. 155/447), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.10.1999 (SGV NRW S. 223) in Verbindung mit § 7 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28.03.2000 (GV NRW S. 245), hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 
07.12.2000 folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
(1) Für jede öffentliche Grundschule, deren Schulträger die Stadt Kamen ist, wird 

ein Schulbezirk gebildet. 
 
(2) Für die Hauptschule, die Realschule, die integrierte Gesamtschule, für das 

Gymnasium und für die Sonderschule für Lernbehinderte, deren Schulträger 
die Stadt Kamen ist, werden Schuleinzugsbereiche gebildet. 

 
 

§ 2 
 
(1) Die Schulbezirke der öffentlichen Grundschulen sind wie folgt abgegrenzt: 
 

1. Friedrich-Ebert-Schule, Gemeinschaftsgrundschule, Kamen-Mitte 
 
Der Schulbezirk wird im Westen und Norden durch die Stadtgrenze, im Süden 
durch die Lünener Straße (bis zur Kreuzung mit dem Eilater Weg), im Osten 
durch den Westring, Nordring (bis zur Einmündung der Fritz-Erler-Straße) und 
die Fritz-Erler-Straße begrenzt. 
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Die beiderseitige Bebauung der Lünener Straße von der westlichen Stadt-
grenze bis zur Kreuzung mit dem Eilater Weg gehört zum Schulbezirk der 
Friedrich-Ebert-Schule. 
 
Die beiderseitige Bebauung der Fritz-Erler-Straße gehört zum Schulbezirk der 
Diesterwegschule. 
 
Für ausländische Schüler umfaßt der Schulbezirk das gesamte Gebiet der 
Stadtteile Kamen-Mitte (einschl. Rottum und Derne) und Kamen-Südkamen 
(einschl. Kamen-Süd). 
 
 

2. Glückaufschule, Gemeinschaftsgrundschule, Kamen-Mitte 
 
Der Schulbezirk der Glückaufschule wird im Westen durch die Körne, im 
Süden durch die Bundesbahnlinie Hamm - Dortmund und im Norden und 
Osten von einer Linie begrenzt, die von der westlichen Stadtgrenze entlang 
der Lünener Straße bis zu deren Kreuzung mit dem Eilater Weg, des Eilater 
Weges von der Lünener Straße bis zur Kreuzung mit der Fritz-Erler-Straße, in 
südlicher Richtung bis zur Einmündung in den Nordring, der Kämerstraße bis 
zur Einmündung der Nordenmauer, der Nordenmauer bis zur Einmündung in 
die Nordstraße, der Nordstraße - Teilstück zwischen der Nordenmauer und 
der Straße "Am Geist" -, der Straße "Am Geist", des Marktes, der Bahnhof-
straße bis zur Maibrücke und der Seseke bis zu deren Unterführung der 
Bundesbahnlinie Hamm - Dortmund verläuft. 
 
Die beiderseitige Bebauung der Kämerstraße, des Koepeplatzes und der 
Bahnhofstraße gehört zum Schulbezirk der Glückaufschule. 
 
Die beiderseitige Bebauung der Fritz-Erler-Straße, der Nordenmauer, der 
Nordstraße, des Marktes und der Straße "Am Geist" gehört zum Schulbezirk 
der Diesterwegschule. 
 
Die südliche Bebauung der Lünener Straße von der westlichen Stadtgrenze 
bis zur Kreuzung mit dem Eilater Weg gehört zum Schulbezirk der Glückauf-
schule. 
 
Für ausländische Schüler umfaßt der Schulbezirk das gesamte Gebiet der 
Stadtteile Kamen-Mitte (einschl. Rottum und Derne) und Kamen-Südkamen 
(einschl. Kamen-Süd). 
 
 

3. Diesterwegschule, Gemeinschaftsgrundschule, Kamen-Mitte 
 
Der Schulbezirk der Diesterwegschule umfaßt die Stadtteile Rottum und 
Derne und das Gebiet des Stadtteils Kamen-Mitte, das im Süden von der 
Bundesbahnlinie Hamm - Dortmund und im Westen von einer Linie begrenzt 
wird, die von der nördlichen Stadtgrenze entlang der Fritz-Erler-Straße, der 
Kämerstraße bis zur Einmündung der Nordenmauer, der Nordenmauer bis 
zur Einmündung in die Nordstraße, der Nordstraße - Teilstück zwischen der 
Nordenmauer und der Straße "Am Geist" -, der Straße "Am Geist", des 
Marktes, der Bahnhofstraße bis zur Einmündung des Sesekedammes und 
der Poststraße verläuft. 
 



IV / 2 

Stand: Dezember 2000  3 von 4 

Die beiderseitige Bebauung der Fritz-Erler-Straße, Nordenmauer, Nordstraße, 
des Marktes und der Straße "Am Geist" gehört zum Schulbezirk der Diester-
wegschule. 
 
Die beiderseitige Bebauung der Kämerstraße, des Koepeplatzes und der 
Bahnhofstraße gehört zum Schulbezirk der Glückaufschule. 
 
Für ausländische Schüler umfaßt der Schulbezirk das gesamte Gebiet der 
Stadtteile Kamen-Mitte (einschl. Rottum und Derne) und Kamen-Südkamen 
(einschl. Kamen-Süd). 
 
 

4. Josefschule, Kath. Bekenntnisschule, Kamen-Mitte 
 
Der Schulbezirk umfaßt das gesamte Stadtgebiet der Stadt Kamen. 
 
 

5. Schule In der Mark, Gemeinschaftsgrundschule, Kamen-Heeren-Werve 
 
Der Schulbezirk umfaßt das Gebiet des Stadtteils Kamen-Heeren-Werve 
östlich der Werver Mark, einschl. der östlichen Bebauung der Werver Mark. 
Ferner umfaßt der Schulbezirk den Bereich zwischen nördlicher Stadtgrenze, 
Mühlbach, Hermann-Löns-Straße und Werver Mark, ohne die Bebauung der 
Hermann-Löns-Straße. 
 
 

6. Brüder-Grimm-Schule, Gemeinschaftsgrundschule, Kamen-Heeren-Werve 
 
Der Schulbezirk umfaßt das Gebiet des Stadtteils Kamen-Heeren-Werve 
westlich der Werver Mark (einschl. der westlichen Bebauung der Werver 
Mark). 
 
 

7. Jahnschule, Gemeinschaftsgrundschule, Kamen-Methler 
 
Der Schulbezirk umfaßt den nördlichen Teil des Stadtteils Kamen-Methler, der 
im Süden von dem Wirtschaftsweg (zwischen Lindenallee und Kurler Busch), 
der Robert-Koch-Straße und der Bahnlinie Dortmund - Hamm begrenzt wird. 
Die beiderseitige Bebauung des Roggenkampes gehört ebenfalls zum Schul-
bezirk der Jahnschule. 
 
 

8. Eichendorffschule, Gemeinschaftsgrundschule, Kamen-Methler 
 
Der Schulbezirk umfaßt den restlichen Teil (einschl. der Bebauung der Robert-
Koch-Straße) des Stadtteils Kamen-Methler und den Bereich östlich der Ger-
maniastraße zwischen Westicker Straße und Bahnlinie Dortmund - Hamm, 
mit Ausnahme der beiderseitigen Bebauung der Germaniastraße von der 
Westicker Straße bis zur Einmündung der Heimstraße bzw. Jahnstraße, die 
Bebauung des Roggenkampes und der Mühlenstraße (zwischen der Straße 
"Altenmethler" und Westicker Straße), den Bereich westlich der Germania-
straße zwischen Einsteinstraße, In der Kaiserau und Robert-Koch-Straße, 
ohne die Bebauung der Einsteinstraße und die westliche Bebauung der Ger-
maniastraße von der Einmündung der Heimstraße bis zur Einmündung der 
Einsteinstraße. 
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9. Südschule, Gemeinschaftsgrundschule, Kamen-Südkamen 
 
Der Schulbezirk umfaßt das Gebiet des Stadtteils Kamen-Südkamen (einschl. 
Kamen-Süd) und für ausländische Schüler zusätzlich den Stadtteil Kamen-
Mitte (einschl. Rottum und Derne). 
 
 

(2) Die Schuleinzugsbereiche der Hauptschule, der Realschule, des Städt. Gym-
nasiums, der Gesamtschule und der Sonderschule sind wie folgt abgegrenzt: 
 
1. Städt. Hauptschule, Kamen 

 
Der Schuleinzugsbereich umfaßt das gesamte Stadtgebiet der Stadt Kamen. 
 
 

2. Städt. Realschule, Kamen 
 
Der Schuleinzugsbereich umfaßt das gesamte Stadtgebiet der Stadt Kamen. 
 
 

3. Städt. Gymnasium, Kamen 
 
Der Schuleinzugsbereich umfaßt das gesamte Stadtgebiet der Stadt Kamen. 
 
 

4. Städt. integrierte Gesamtschule, Kamen 
 
Der Schuleinzugsbereich umfaßt das gesamte Stadtgebiet der Stadt Kamen. 
 
 

5. Käthe-Kollwitz-Schule, Sonderschule für Lernbehinderte, Kamen-Heeren-
Werve 
 
Der Schuleinzugsbereich umfaßt das gesamte Stadtgebiet der Stadt Kamen 
und das Gemeindegebiet der Gemeinde Bönen. 

 
 
(2) Soweit sich benachbarte Schulbezirke oder Schuleinzugsbereiche über-

schneiden, wird vom Schulträger die zur Erreichung gleichmäßiger Klassen-
stärken für das Überschneidungsgebiet zuständige Schule festgelegt. 

 
 

§ 3 
 
(1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

01.10.1996 außer Kraft. Sind bei Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung an einer 
Schule Klassen vorhanden, die nach den bisher geltenden Bestimmungen 
gebildet wurden und den Vorschriften dieser Rechtsverordnung entgegenstehen, 
verbleibt es bis zum Ablauf dieser Klassen bei der bisherigen Regelung. 


